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1. Checkliste Anmeldung
Für die vollständige Anmeldung Ihrer Stromerzeugungsanlage reichen Sie bitte die nachfolgenden Unterlagen ein:

□	Datenblatt für Erzeugungsanlagen, ausgefüllt und unterschrieben
□	Anmeldung zum Netzanschluss
□	Normvordrucke E.1 und E.2 nach VDE-AR-N 4105:2018-11 (wenn PAmax < 135 kW, bei Stromspeichern ist zusätzlich E.3 einzureichen) bzw. nach VDE-AR-N 4110:2018-11 (wenn P Amax  > 135 kW), die erforderlichen Vordrucke finden Sie auf unserer Website oder im Internet
□	Eigentumsnachweis/Nutzungsvereinbarung für Grundstücke bzw. Flächen, ggf. Baugenehmigungen
□	Herstellerdatenblätter zu geplanten PV-Modulen und Wechselrichter bzw. Aggregaten und Generatoren, ggf. wenn geplant, des Batteriespeichers
□	elektr. Schaltbild vom Anschluss der Anlage an das Netz des Netzbetreibers mit Daten der installierten Betriebsmittel sowie Anordnung der Mess- und Schutzeinrichtungen und Anordnung der Zählerplätze
□	für jeden Wechselrichter und jeden Speicher: Einheitenzertifikat und Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105:2018-11 bzw. wenn erforderlich nach 4110:2018-11
□	Lageplan aus dem die Flurstücksnummer, die Flurstücksgrenzen sowie der Anlagenstandort hervorgehen
□	Vollmacht zur Anmeldung beim Netzbetreiber, sofern der Anlagenbetreiber nicht selbst der Antragsteller ist
□	Firmwarestand Wechselrichter ____________________________

2. Checkliste Inbetriebnahme
Spätestens vor Abstimmung eines Termins zur netztechnischen Inbetriebnahme sind zusätzlich folgende Unterlagen einzureichen und technische Vorgaben umzusetzen:

□	Inbetriebsetzungs-/Änderungsanzeige (Antrag zum Zähler), nach Fertigstellung vom zuständigen Elektrofachbetrieb für die durchgeführten Elektroinstallationen einzureichen
□	Protokoll/Inbetriebnahmedokumentation des Anlagenerrichters als Bestätigung und Nachweis des Zeitpunktes der erstmaligen Inbetriebsetzung 
□	Einstellung der cos phi-Standard-Kennlinie ‚(Verschiebungsfaktor-/Wirkleistungs-kennlinie cos phi) im Wechselrichter für die geforderte Blindleistungsbereitstellung nach VDE-AR-N 4105:2018
□	Umsetzung der erforderlichen technischen Vorgaben des aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (Einstellung der Begrenzung am Netzverknüpfungspunkt (bei Anlagen bis max. 25 kWp möglich) oder Vorverdrahtung zum Einbau einer Steuerbox zur Leistungsregelung – wird durch die Stadtwerke bereitgestellt)
□	die Erfüllung der Anforderungen des NA-Schutzes nach VDE-AR-N 4105:2018 ist durch die entsprechende Softwareversion und die Auswahl der korrekten Ländereinstellung des Wechselrichters zu gewährleisten


Wir weisen darauf hin, dass Erzeugungsanlagen innerhalb eines Monats nach der erstmaligen Inbetriebnahme beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zu registrieren sind.
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